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notunterstützung entlastete die zürcherifchen Gemeinden nicht stark. Nur >>i

114 Fällen, die sich ans zehn Kantone verteilen, wurden auswärtige Bürger des

Liantons am Niederlassungsort mit den M F unterstützt, was ca. 10,000 Fr.
ausmachte. Bei der Anwendung der Uebereiutunft im Kanton Zürich bereitete

namentlich die Beantwortung der Frage einige Schwierigkeiten, ob ein Kriegsnotfall

vorliege oder ein gewöhnlicher Armenfall. Gelegentlich wurden in dieser

Beziehung unzulässige Anforderungen gestellt. Tie Spital-, Arzt-, Verpflegungs-,
Entbindungs- und Beerdigungskosten usw., die für Angehörige anderer schwei-
zerkantone und des Auslandes gemäß dem Bundesgesetz von 1873 und den

bestehenden Staatsverträgen aus der Staatskasse zu vergüten waren, beliefen
sich im Jahr 1913 auf Fr. 303,523.30, wovon auf Schweizer Fr. 138,312.87 und

auf Ausländer Fr. 143,012.43 entfielen. - 49 Heimschaffungen von Schweizerbürgern

wegen Belastung der öffentlichen Wohltätigkeit bei gleichzeitiger
Verweigerung der nötigen heimatlichen Unterstützung wurden vollzogen. FV.
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